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Rathaus am Brückentag geschlossen! 
Das Rathaus der Gemeinde Warthausen ist am 

Freitag, 17. Juni 2022 
geschlossen. 

Ab Montag, 20. Juni 2022 sind wir wieder zu den gewohnten Zeiten für Sie zu erreichen. 
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung 

Karl-Sauter-Freibad 
Folgende Informationen sollen die Schließung des Karl-Sauter-Freibades 2022 nochmals darlegen. 
Wie kommen das Defizit im Karl-Sauter- Freibad zustande? 

Karl-Sauter-Freibad 
 

Folgende Informationen sollen die Schließung des Karl-Sauter-Freibades 2022 
nochmals darlegen.  

Wie kommen die Aufwendungen im Karl-Sauter-Freibad zustande?  

Ein Freibad zu unterhalten ist für 

Gemeinden prestigeträchtig und meist 

auch teuer. Freibäder sind 

Zuschussgeschäfte, dass weiß jede 

Kommune. Der Betrieb eines Freibades 

ist keine Pflichtaufgabe einer Gemeinde. 

Dennoch leistet sich die Gemeinde 

Warthausen den hohen Kostenaufwand 

für den Unterhalt und Betrieb ihres  

Freibades.  

Aus dem Sommer 2018 kann berichtet werden, dass er heiß und die Besucherzahl hoch war. 

So schrieb das Freibad einen Abmangel von rund 227.000 Euro (ohne Investitionen). Das 

Defizit muss aus den allgemeinen Haushaltsmitteln gedeckt werden.  

Das Karl-Sauter-Freibad erzielte Einnahmen aus Eintritts- und Benutzungsgebühren von rund 

64.500 Euro, hat aber Ausgaben in Höhe von 292.000 Euro.  

 

Aufgrund der schlechteren Finanzsituation der Gemeinde als in früheren Jahren wurde in der 

Haushaltsvorberatung für 2022 beschlossen, dass Freibad nicht zu öffnen. Warthausen will 

Ein Freibad zu unterhalten ist für Gemeinden pres-
tigeträchtig und meist auch teuer. Freibäder sind 
Zuschussgeschäfte, dass weiß jede Kommune. 
Der Betrieb eines Freibades ist keine Pflichtaufga-
be einer Gemeinde. Dennoch leistet sich die Ge-
meinde Warthausen den hohen Kostenaufwand 
für den Unterhalt und Betrieb ihres Freibades. 
Aus dem Sommer 2018 kann berichtet werden, 
dass er heiß und die Besucherzahl hoch war. So 
schrieb das Freibad einen Abmangel von rund 
227.000 Euro (ohne Investitionen). Das Defizit 
muss aus den allgemeinen Haushaltsmitteln ge-
deckt werden. 
Das Karl-Sauter-Freibad erzielte Einnahmen aus 
Eintritts- und Benutzungsgebühren von rund 
64.500 Euro, hat aber Ausgaben in Höhe von rund 
292.000 Euro.  

Aufgrund der schlechteren Finanzsituation der Gemeinde als in früheren Jahren wurde in der Haushaltsvorberatung für 2022 be-
schlossen, das Freibad nicht zu öffnen. Warthausen will sparen und kann sich momentan kein Freibad leisten. In dieser Zwangs-
lage werden die Erneuerungsinvestitionen aufgeschoben. Im Doppelhaushalt 2022 / 2023 ist für das Jahr 2023 das Defizit des 
Karl-Sauter-Freibades veranschlagt. 

Wie geht es mit dem Karl-Sauter-Freibad weiter? 
Im Mai fand durch das beauftragte Büro bauraum GmbH Konstanz eine 
Besichtigung zur Bestandsaufnahme und Kostenschätzung für Sanierungs-
maßnahmen der Badewassertechnik, der Schwimmbecken und Anlage 
statt. Die Ergebnisse werden für die Zukunft des Freibades und dessen 
Konzept von großer Bedeutung sein. Ein erstes Ergebnis erhalten wir vor-
aussichtlich im Juli. 
Zwischenzeitlich meldete sich eine größere Anzahl von Bürgerinnen und 
Bürgern, die sich für den Erhalt und die Öffnung des Karl-Sauter-Freiba-
des einsetzen wollen. Auch eine Onlinepetition ist zum Freibadthema ini-
tiiert worden. 
Die Gemeinde wird deshalb vor einer weiteren Beratung im Gemeinderat 
im Juli eine Informationsveranstaltung mit den interessierten Bürgerinnen 

und Bürgern durchführen. Im Rahmen der Veranstaltung sollen die Fakten des Freibadbetriebs, die Möglichkeiten von organisato-
rischen Änderungen und vom ehrenamtlichen Engagement verständlich aufbereitet und diskutiert werden. Möglicherweise gibt es 
Schritte und Lösungen für eine Öffnung 2023.
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Vorgezogener 
Redaktionsschluss
Sehr geehrte Autoren,
aufgrund des kommenden Feiertages wird  
folgender Redaktionsschluss vorgezogen:
Veröffentlichung: 17.06.2022
Redaktionsschluss: 14.06.2022, 09:00 Uhr
Wir bitten um Beachtung 
und wünschen Ihnen schöne Feiertage.
Der Verlag

Amtliche Bekanntmachungen

Das Rathaus informiert
- Neues aus der Verwaltung -

Personalabteilung 
• Die Verwaltung kann sich über Unterstützung im Hauptamt 
freuen: 
Frau Carolin Santherr ist seit 01.06.2022 im Sachgebiet Kinder, 
Familien, Senioren und bürgerschaftliches Engagement tätig. 
 

Wir wünschen Frau Santherr einen guten Start und viel Freude in 
ihrem Aufgabengebiet.
 
Finanzverwaltung 
• Grundsteuerreform 
Deutschland hat eine Grundsteuerreform beschlossen. Davon 
haben Sie bestimmt schon einmal gehört. Was es damit auf sich 
hat und was es zu beachten gilt, dass erfahren Sie in den fol-
genden Zeilen. 
Das Finanzamt wird Eigentümerinnen und Eigentümer mit Grund-
besitz in Baden-Württemberg ein Schreiben mit weiteren Infor-
mationen per Post zukommen lassen. Das Schreiben wird vor-
aussichtlich bis Ende Juni 2022 bei Ihnen eingehen. 
Die Termine zur Umsetzung der Grundsteuerreform für Grund-
besitzer im Überblick: 
 

Grundsteuerreform  

Deutschland hat eine Grundsteuerreform beschlossen. Davon haben Sie bestimmt schon 

einmal gehört. Was es damit auf sich hat und was es zu beachten gilt, dass erfahren Sie in 

den folgenden Zeilen. 

Das Finanzamt wird Eigentümerinnen und Eigentümer mit Grundbesitz in Baden-Württemberg 

ein Schreiben mit weiteren Informationen per Post zukommen lassen. Das Schreiben wird 

voraussichtlich bis Ende Juni 2022 bei Ihnen eingehen. 

Die Termine zur Umsetzung der Grundsteuerreform für Grundbesitzer im Überblick: 

 

Grundbesitz wird in Deutschland vollständig neu bewertet. Entscheidend dafür ist der 

Erstellung kostenloses 

Benutzerkonto 

"Mein ELSTER"

Abgabe der Erklärung 

bis 31.10.2022 

Erstmaliger 

Grundsteuerbescheid 

für das Jahr 2025

Grundbesitz wird in Deutschland vollständig neu bewertet. Ent-
scheidend dafür ist der Bodenrichtwert zum Stichtag 01.01.2022. 
Betroffene Bürgerinnen und Bürger müssen ab dem 01.07.2022 
(geplant) bis zum 31.10.2022 eine elektronische Erklärung beim 
zuständigen Finanzamt abgeben. Auf Basis dieser Erklärung be-
wertet das Finanzamt den Grundbesitz neu. Ab 2025 gilt dann 
ein neuer Grundsteuerbescheid. Diesen erhält man wie üblich 
von der Gemeinde. 
Aber wer muss eine Erklärung abgeben? Betroffen sind alle Ei-
gentümerinnen und Eigentümer von Grundbesitz. Zu Grundbesitz 
zählen unbebaute und bebaute Grundstücke, Eigentumswoh-
nungen sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft. Wenn Sie 
also zu dieser Personengruppe gehören, sind Sie verpflichtet für 
jedes Ihrer Grundstücke eine eigene Erklärung an das Finanzamt 
zu übermitteln. 
Sollten Sie einen Betrieb der Land- und Forstwirtschaft, be-
ziehungsweise einzelne land- und forstwirtschaftlich genutzte 
Flurstücke besitzen, dann erhalten Sie im Oktober 2022 für die 
Erklärungsabgabe ein separates Schreiben mit gesonderter Ab-
gabefrist. Die Abgabe der Erklärung ist erst nach Erhalt dieses 
Schreibens möglich. 
Keine Sorge, dass geht heute digital, bequem und online. Dazu 
nutzen Sie am besten die Möglichkeit Ihre Erklärung über „Mein 
ELSTER“ abzugeben. Sie besitzen mehrere Grundstücke egal ob 
im gleichen Bundesland oder in verschiedenen Bundesländern? 
Mit „Mein ELSTER“ benötigen Sie nur ein Benutzerkonto für alle 
Ihre Erklärungen – egal ob Grundsteuer oder Einkommensteuer. 
Und wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, können Sie dieses 
kostenlos unter www.elster.de erstellen. Bitte beachten Sie, dass 
die Registrierung bis zu zwei Wochen dauern kann. 
Für die Erklärung benötigen Sie Ihr Aktenzeichen bzw. Ihre Steuer-
nummer (IdNr.). „Mein ELSTER“ führt Sie anschließend durch die 
Erklärung. Wenn Sie mal nicht weiterwissen, erhalten Sie wichti-
ge Tipps in der Ausfüllhilfe. Navigieren Sie sich durch das Menü 
und tragen Sie alle notwendigen Angaben ein. Und das war’s. 
Ergänzend werden vom Landesamt für Geoinformation und Lan-
dentwicklung die Bodenrichtwerte über 
https://www.gutachterausschuesse-bw.de/borisbw/?product=br-
w&commune=Biberach an der Riß 
und weitere Daten/Informationen über 
www.grundsteuer-bw.de 
für die Abgabe der Erklärung bereitgestellt. 
Nur in begründeten Härtefällen (kein Internetzugang, Umgang 
mit dem Internet nicht gewohnt) kann die Erklärung auch in Pa-
pierform abgegeben werden. In diesem Ausnahmefall kann der 
bzw. die Betroffene einen entsprechenden Papiervordruck beim 
Finanzamt erhalten. Alternativ ist es auch möglich, sich von An-
gehörigen bei der Abgabe der Erklärung helfen zu lassen und die 
Erklärung über deren ELSTER-Zugang zu übermitteln. 
Bei weiteren Fragen zur Grundsteuerreform kontaktieren Sie bitte 
das Finanzamt Biberach (07351 59 - 0).

Ordnungsamt 
• Achtung Hundehalter 
Derzeit liegen Beschwerden über Hundekot in Birkenhard vor. Bit-
te denken Sie daran, dass kein Grundstücksbesitzer daran Freude 
hat, wenn er ständig fremden Hundekot aus dem Garten entfernen 
muss oder Fußgänger auf öffentlichen Wegen und Straßen lau-
fend aufpassen müssen nicht in einen solchen Haufen zu treten. 
Jeder Hundebesitzer hat dafür Sorge zu tragen, dass von seinem 
Hund keinerlei negative Auswirkungen für Mensch und Natur aus-
gehen. Hieraus ergibt sich die Verpflichtung, das belästigende 
„Geschäft“ seines Tieres rückstandslos zu beseitigen. 
Wir bitten deshalb alle Hundehalter darum, ihre Tiere im eigenen 
Grundstück auslaufen zu lassen oder den Hundekot auf Wegen 
und in fremden Grundstücken wieder mit nach Hause zu nehmen 
oder in die eigens dafür aufgestellten Hundetoiletten zu werfen. 
Bei namentlicher Anzeige wird ein Ordnungswidrigkeitenverfah-
ren eingeleitet. 
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Wettbewerb „Blühende Verkehrsinsel“ 
Der Wettbewerb „Blühende Verkehrsinsel“ des Ministeriums für 
Verkehr Baden-Württemberg geht in die vierte Runde. Bis zum  
31. Mai konnten sich Kommunen mit ihren pollenreichsten Rast-
tätten, Kreisverkehren und weiteren straßenbegleitenden Grünflä-
chen bewerben. Die Flächen müssen in den letzten drei Jahren mit 
heimischen Pflanzen aufgewertet worden sein. Die zehn Gewin-
nerkommunen erhalten die Auszeichnung „Goldene Wildbiene“. 
Die Gemeinde Warthausen hat sich mit einer mehrjährigen Blüh-
fläche mit rund 300 m² bei der Sophie-La-Roche-Schule entlang 
der Schillerstraße beworben. 
Die Blühfläche ist Bestandteil eines naturschutzfachlich orien-
tierten Konzeptes zur Pflege der Hangwiese. Das Projekt wird 
betreut und unterstützt von Herrn Heffner vom Landschafts- 
erhaltungsverband Biberach.
 

Was möchte die Bürgerschaft? 
Die Öffnung des Ver-
bindungsweges Rö-
merweg Richtung Bi-
berach beinhaltet eine 
schriftliche Petition, 
die überwiegend von 
Bürgerinnen und Bür-
ger der Gemeinde ver-
fasst wurde. Der Ver-
bindungsweg stellt 
nach dem Winter und 
Frostaufbruch und den 
derzeit möglichen 
Starkregenereignissen 
eine große Sicher-
heitsgefahr dar. Die 
Verwaltung hat eine 
rechtliche Bewertung 
und Stellungnahme 
zur Hangsicherung in 
Auftrag gegeben. Hie-

rüber kann wahrscheinlich im Juli berichtet werden. Um das wei-
tere Ausschwemmen von Kies und Geröll zu verhindern wurde 
die Fahrbahn und der danebenliegende Graben zuvor fahrtech-
nisch hergerichtet. Weiterhin sind die überhängenden Felswände 
und Baumstämme nicht beseitigt. Das hohe Maß der Verkehrssi-
cherheit erfordert deshalb die Aufrechterhaltung der vorhandenen 
Sperrung und damit das Verbot den Verbindungsweg zu befahren. 
Es wird gebeten, das Beiseitestellen der Absperrung zu unterlassen.

Vergabe der Bauplätze im Baugebiet  
„Burrenstraße“ in Birkenhard  
Die Rückmeldungen zur Bauplatzauswahl der Interessenten mit 
einer Punktzahl bis 77,5 sind bei der Gemeinde eingegangen und 
die Bauplätze konnten – zeitlich wie geplant – zugeteilt werden. 
Als nächster Schritt wird nun der Gemeinderat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 20.06.2022 über die Bauplatzzuteilung beraten 
und beschließen.

Gemeinde Warthausen  
Landkreis Biberach 
  

Die Gemeinde Warthausen sucht für die Sophie-La-Roche- 
Schule zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 
  

Leitung der außerschulischen  
Betreuungsangebote (m/w/d) 

unbefristet in Teilzeit (50%) 

Zu Ihren Aufgaben gehören unter anderem: 
• Organisation der verlässlichen Grundschulbetreuung,  

flexiblen Nachmittagsbetreuung sowie Ferienbetreuung, 
• Erarbeitung und Umsetzung des pädagogischen Auftrags, 
• Fachaufsicht und pädagogische Anleitung der Betreuungs-

kräfte und FSJler 
• Organisation von Projektarbeiten, 
• Kommunikation mit den Eltern, 
• Verwaltung der Raumauslastung sowie 
• Allgemeine Verwaltungstätigkeiten wie die An- und Ab-

meldung, Abrechnungen etc. 

Änderungen des Aufgabengebietes behalten wir uns vor. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie ... 
• eine abgeschlossene Berufsausbildung als Wirtschaftspä-

dagogin, Erzieherin, Sozialpädagogin oder vergleichbare 
Qualifikation haben, 

• idealerweise Leitungserfahrung haben, 
• Berufserfahrung in der pädagogischen Arbeit mit Kindern 

haben, 
• fundierte Fachkenntnisse und idealerweise Erfahrung in 

der Mitarbeiterführung haben, 
• die Arbeit mit den Kindern begeistert sowie Freude, Ein-

fühlungsvermögen und einen wertschätzenden Umgang 
pflegen, 

• selbstständig arbeiten möchten und organisatorisches 
Geschick besitzen, 

• engagiert und motiviert in einem aufgeschlossenen Team 
arbeiten möchten, 

• Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Familien legen. 

Wir bieten Ihnen... 
• eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit, 
• die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen, 
• eine konstruktive Zusammenarbeit im Team, 
• eine leistungsgerechte Vergütung nach dem TVÖD. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über 
Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 01.07.2022 über 
das Stellenportal unserer Homepage oder an das Bür-
germeisteramt Warthausen, Alte Biberacher Straße 13,  
88447 Warthausen oder über das Stellenportal unserer Home-
page gemeinde@warthausen.de. 
Für weitere Auskünfte zum Aufgabengebiet und personal-
rechtliche Fragen steht Ihnen Frau Rafiei (Tel. 07351 5093-38) 
gerne zur Verfügung.
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Gemeinde Warthausen  
Landkreis Biberach 
  

Die Gemeinde Warthausen sucht für die Sophie-La-Roche- 
Schule zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

Gruppenleitung (m/w/d)  
für die flexible Nachmittagsbetreuung 

in Teilzeit (12 Std./Woche) 

wochentags von 11:45 Uhr – 16.30 Uhr. Außerdem besteht 
die Option die Ferienbetreuung in vier Wochen im Schuljahr 
mitzugestalten und durchzuführen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie ... 
• einen Abschluss als pädagogische Fachkraft gem. § 7a 

KitaG haben, 
• Erfahrung im Bereich der Kinder- oder Hausaufgabenbe-

treuung haben, 
• Freude am Umgang mit Kindern haben, 
• sich gerne mit eigenen Ideen einbringen und Projekte auch 

mal selbst in die Hand nehmen, 
• über Einfühlungsvermögen verfügen 

Wir bieten Ihnen... 
• eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit, 
• eine konstruktive Zusammenarbeit im Team, 
• eine leistungsgerechte Vergütung nach dem TVÖD. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über 
Ihre aussagekräftige Bewerbung bis zum 01.07.2022 über 
das Stellenportal unserer Homepage oder an das Bür-
germeisteramt Warthausen, Alte Biberacher Straße 13,  
88447 Warthausen oder über das Stellenportal unserer Home-
page gemeinde@warthausen.de. 
Für Fragen steht Ihnen Frau Rafiei (Tel. 07351 5093-38) gerne 
zur Verfügung.

Auf die Räder, fertig, los! - ab dem 01.07. tritt 
ganz Warthausen beim STADTRADELN an  
In Warthausen geht es ab dem 01.07.2022 beim STADTRADELN 
um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist. 
Im Rahmen der Initiative RadKULTUR fördert das Land die Teil-
nahme an der Aktion des Klima-Bündnis. Das Ziel: Einzeln oder 
in Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad fahren und Ki-
lometer sammeln - egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, 
zum Einkaufen, zum Fest oder in der Freizeit. Mitradeln lohnt sich 
insbesondere in diesem Jahr gleich dreifach: Wer für ein gemein-
sames Ziel in die Pedale tritt, stärkt sowohl die Gemeinschaft als 
auch die eigene Gesundheit und schont dabei das Klima. Auch 
wird der Wettbewerb innerhalb der Kommune noch spannender. 
Ob Unternehmen oder Schule, Verwaltung oder Sportverein, 
Radlergruppen oder Mannschaft - Radelnde können ab diesem 
Jahr Unterteams etwa für verschiedene Abteilungen oder Schul-
klassen gründen und innerhalb des Hauptteams gegeneinander 
antreten. Wer nun Lust hat mitzufahren, meldet sich an unter 
www.stadtradeln.de/anmelden/. 
Verkehrsminister Winfried Hermann MdL: „Der Aktionswettbe-
werb STADTRADELN schafft es jedes Jahr aufs Neue, dass viele 
Menschen in Baden-Württemberg gemeinsam Millionen von Kilo-
metern im Alltag auf dem Fahrrad zurücklegen. Bereits seit 2008 
spornt die Aktion Bürgerinnen und Bürger im Land dazu an, im 
Alltag mit dem Fahrrad unterwegs zu sein - ein guter Beitrag für 
eine umweltfreundliche Mobilitätskultur.“ 

Bürgermeister Wolfgang Jautz sprach sich mit der Verwaltung für 
eine Beteiligung aus und sagte: „Es freut mich, dass unsere Kom-
mune erstmals 2022 beim STADTRADELN mitwirkt und damit klar-
macht: Warthausen setzt insbesondere in diesem Jahr mit Freude 
ein starkes Zeichen für eine gesunde und klimafreundliche Mo-
bilität - so wie viele andere Kommunen in Baden-Württemberg.“ 
Vorankündigung einer Prämierung in der Gemeinde  
Erfolge muss man feiern! Deshalb findet am letzten Tag, am Frei-
tag, 22.07.2022, Ortsmitte Warthausen, der krönende Abschluss 
des diesjährigen STADTRADELN-Wettbewerbs statt: Alle Gewin-
nerteams sind dann zur Prämierung der aktivsten Teams herzlich 
eingeladen. Zur Veranstaltung wird die Anreise mit dem Fahrrad 
wieder begrüßt. 
STADTRADELN-App 
Mit der kostenfreien STADTRADELN-App können Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer die geradelten Strecken via GPS tracken und di-
rekt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergeb-
nisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die 
Kommune stehen. Im Team-Chat können sich die Mitglieder zu 
gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegenseitig anfeuern.
 
Bodenrichtwerte Gemeinde Warthausen  
zum Stichtag 01.01.2022 
Der Gutachterausschuss Biberach-Mitte hat für die Stadt Biber-
ach, die Stadt Bad Schussenried und für die Gemeinden Atten-
weiler, Eberhardzell, Hochdorf, Ingoldingen, Maselheim, Mittelbi-
berach, Ummendorf und Warthausen die neuen Bodenrichtwerte 
zum Stichtag 01.01.2022 ermittelt. 
  
Rechtsgrundlagen   
• § 193 Abs. 5 und § 196 Baugesetzbuch (BauGB) 
• § 12 Gutachterausschussverordnung Baden-Württemberg 

(GuAVO) 
• Immobilienwertermittlungsverordnung 2021 (ImmoWertV 2021) 
 

Warthausen  

Num-
mer

Bezeichnung  
Bodenrichtwertzone (BRZ)

Art der 
Nutzung

BRW 
in €/m² 

2100 Gesamtgemeinde landw. Fläche 
Acker

A 5,30 

2110 Gesamtgemeinde landw. Fläche 
Grünland

GR 3,40 

2111 Gesamtgemeinde landw. Fläche 
Forst (ohne Baumbestand)

F 0,80 

2112 Gesamtgemeinde Außenbereich 
§35 BauGB (Wohnen)

W (ASB) 70,00 

2113 Gesamtgemeinde Außenbereich 
§35 BauGB (L+F/Gewerbe)

M/G (LP) 35,00 

2114 Gesamtgemeinde Freizeitgarten-
fläche/Schrebergarten

FGA 15,00 

2120 Gesamtgemeinde Bauerwar-
tungsland Wohnen

W 40,00 

2130 Warthausen private Grünfläche 
Metzgenbaurengäßle

PG 40,00 

2140 Gewerbegebiet Obere und  
Untere Stegwiesen

G 80,00 

2141 Gewerbegebiet Stegwiesen 
West

G 80,00 

2142 Gewerbegebiet Bahnhofstraße 
und Jahnstraße

G 80,00 

2143 Gewerbegebiet Birkenharder 
Straße

G 80,00 

2150 Warthausen Ortskern 1 M 160,00 
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2151 Warthausen Ortskern 2  
Direktlage an B 465

M 150,00 

2152 Warthausen Ortskern 3 M 160,00 

2153 Warthausen Ortskern 4 M 160,00 

2154 Warthausen Ortskern 5 M 160,00 

2159 Warthausen Schloss S 150,00 

2160 Warthausen WBG Schlossgut 
2 - EFH

W 200,00 

2161 Warthausen WBG Schlossgut 
2 - MFH

W 250,00 

2162 Warthausen WBG Schlossgut - 
EFH

W 170,00 

2163 Warthausen WBG Schlossgut - 
MFH

W 250,00 

2164 Warthausen Beim Hochhaus - 
MFH

M 250,00 

2165 Warthausen Schlosssteige M 150,00 

2166 Warthausen WBG südl. Birken-
harder Straße

W 170,00 

2167 Warthausen Birkenharder Stra-
ße/Alte Biberacher Straße

W 170,00 

2168 Warthausen WBG Straubsche 
Wiesen

W 170,00 

2169 Warthausen WBG Schwaben-
wiesen

W 170,00 

2170 Käppelesplatz M 80,00 

2180 Röhrwangen Ortskern M 80,00 

2181 Röhrwangen WBG Hofäckerweg W 150,00 

2250 Oberhöfen Ortskern M 120,00 

2260 Oberhöfen WBG Ulmer  
Steigesch

W 180,00 

2261 Oberhöfen WBG Galmutsh.
Ösch, Galmutsh. Esch, Oberh. 
Nord/Süd, Römerweg

W 160,00 

2262 Oberhöfen WBG Mitte Reihen-
häuser

W 160,00 

2267 Oberhöfen WBG Ulmer Steige-
sch 2 - Bauerwartungsland 

Sobald der Kaufpreis für das 
Baugebiet feststeht, wird dieser 
rückwirkend zum 01.01.2022 
entsprechend als BRW  
festgesetzt.

W 40,00 

2268 Oberhöfen WBG Ulmer Steige-
sch 3 - Bauerwartungsland 

Sobald der Kaufpreis für das 
Baugebiet feststeht, wird dieser 
rückwirkend zum 01.01.2022 
entsprechend als BRW festge-
setzt.

W 40,00 

2269 Oberhöfen private Grünflächen 
Am Hang

PG 15,00 

  

Höfen  

Num-
mer

Bezeichnung Bodenricht-
wertzone (BRZ)

Art der 
Nutzung

BRW  
in €/m² 

2251 Barabein Ortskern 1 M 80,00 

2257 Barabein Ortskern 2 M 80,00 

2252 Galmutshöfen Ortskern M 80,00 

2255 Herrlishöfen Ortskern M 80,00 

2256 Herrlishöfen Rißhöfer Weg M 80,00 

2240 Herrlishöfen Gewerbegebiet 
Steinösch

G 70,00 

2266 Herrlishöfen WBG  
Galmutshöfen West

W 150,00 

  

Birkenhard  

Num-
mer

Bezeichnung Bodenricht-
wertzone (BRZ)

Art der 
Nutzung

BRW  
in €/m² 

2310 Birkenhard private Grünflä-
chen Am Weiher

PG 15,00 

2340 Birkenhard Gewerbegebiet 
Schachen/Flugplatz

G 80,00 

2350 Birkenhard Ortskern M 120,00 

2351 Birkenhard Gemeinbedarfs-
flächen

GB 120,00 

2360 Birkenhard WBG Espach W 180,00 

2361 Birkenhard WBG  
Schlegelberg

W 160,00 

2362 Birkenhard WBG  
Berggrüble

W 200,00 

2363 Birkenhard WBG Rappen-
halde/Dafeld

W 160,00 

2364 Birkenhard WBG Berggrube W 160,00 

2365 Birkenhard WBG  
Burrenstraße

W 220,00 

  
Nutzungsarten (Art der Nutzung bzw. Ergänzung zur Art der 
Nutzung) 
  
Entwicklungszustand: Baureifes Land (B), Rohbauland (R), 
Bauerwartungsland (E) 
W  Wohnbaufläche 
M gemischte Baufläche  
G gewerbliche Baufläche  
S Sonderbaufläche 
GB Baufläche für Gemeinbedarf 
  
Ergänzung zur Art der Nutzung (für vorgenannte Flächen)  
ASB Bebaute Flächen im Außenbereich 
LP landwirtschaftliche Produktion 
  
Entwicklungszustand: Flächen der Land- oder Forstwirtschaft  
(LF) L landwirtschaftliche Fläche 
A Acker 
GR Grünland 
F Forst/forstwirtschaftliche Fläche 
  
Sonstige Flächen (SF) 
PG private Grünflächen 
FGA Freizeitgartenfläche/Schrebergarten 
  
Ergänzende Hinweise 
  
Die Bodenrichtwerte für Baulandgrundstücke sind aus Kaufprei-
sen ermittelte, durchschnittliche Lagewerte für Grundstücke in-
nerhalb eines abgegrenzten Gebiets in €/m² Baulandfläche mit 
im Wesentlichen gleichartigen Nutzungs- und Wertverhältnissen. 
  
Bei baureifen Grundstücken sind Erschließungsbeiträge, Koste-
nerstattungsbeträge, Entwässerungskosten im Richtwert enthal-
ten (erschließungsbeitrags- und kostenerstattungsbetragsfreie 
Grundstücke). Bodenrichtwerte werden altlastenfrei ausgewiesen. 
  
Die Abgrenzung der Bodenrichtwertzone sowie die Festsetzung 
der Höhe des Bodenrichtwertes begründen keine Ansprüche zum 
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Beispiel gegenüber den Trägern der Bauleitplanung, Baugeneh-
migungs- oder Landwirtschaftsbehörden. 
  
Bodenrichtwerte gelten nur für am Grundstücksmarkt handelbare 
Grundstücke, die typisch sind für die jeweilige Richtwertzone bzw. 
das jeweilige Baugebiet. Ansonsten kann der für ein konkretes 
Grundstück gültige Bodenpreis aufgrund von Abweichungen in 
den wertbestimmenden Eigenschaften wie Lage und Entwick-
lungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Erschlie-
ßungszustand, Geländeneigung, Bodenbeschaffenheit, Grund-
stücksgröße und -zuschnitt sowie Nutzungsmöglichkeit unter 
Umständen vom Bodenrichtwert abweichen. 
  
Bodenrichtwerte gelten in der Regel nur für private Baulandflä-
chen und nicht für Grundstücke mit öffentlicher Nutzung, zum 
Beispiel für örtliche Verkehrs- oder lokale Gemeinbedarfsflächen. 
  
Für bebaute Grundstücke im Außenbereich ist zu beachten, dass 
der ausgewiesene Bodenrichtwert ggf. nicht für das komplette 
Grundstück angewandt werden kann. 
  
Der Bodenrichtwert im Außenbereich für die Nutzungsart Wohnen 
kann begrenzt werden auf das Fünffache der bebauten Fläche 
des Wohngebäudes, welches nicht der land- und forstwirtschaft-
lichen oder gewerblichen Nutzung dient. 
  
Der Bodenrichtwert im Außenbereich für land- und forstwirt-
schaftliche oder gewerbliche Nutzung kann begrenzt werden auf 
die Grundfläche der erstellten Gebäude und sonstigen baulichen 
Anlagen. Die Hof- und Zufahrtsflächen können im Schnitt mit 20% 
dieses Bodenrichtwertes angesetzt werden. 
  
Die ermittelten Bodenrichtwerte werden gemäß § 196 Abs. 3 
BauGB i.V.m. § 12 GuAVO öffentlich bekannt gemacht. 
  
Die Bodenrichtwertkarten sind online im Bodenrichtwertinforma-
tionssystem Baden-Württemberg (Boris BW) www.gutacheraus-
schuesse-bw.de/borisbw einsehbar. 
  
Auskünfte 
  
Auskünfte erteilt die gemeinsame Geschäftsstelle des Gutach-
terausschusses Biberach-Mitte, Museumstraße 2, 88400 Bibe-
rach an der Riß, Frau Lydia Schönberger, Tel. 07351 51-9036, 
l.schoenberger@biberach-riss.de. 
  
Warthausen, 05.05.2022 
gez. Michael Gapp (stellvertretender Vorsitzender des Gutach-
terausschusses Biberach-Mitte) 
  
Biberach, 20.05.2022 
gez. Manja Peter (Vorsitzende des Gutachterausschusses Bibe-
rach-Mitte)
 

Öffentliche Bekanntgabe 
Wegebaugerätegemeinschaft Albrand 
Die Verbandsversammlung der Wegebaugerätegemeinschaft 
Albrand hat in der öffentlichen Sitzung vom 25. Mai 2022 den 
aufgestellten Jahresabschluss 2021 einstimmig wie folgt be-
schlossen: 
  
1. Feststellung des Jahresabschlusses 
 Euro 
1.1 Bilanzsumme 2.867.766,14 
  
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite  auf 
 - das Anlagevermögen 1.603.024,70 
 - das Umlaufvermögen 1.264.741,44 
  
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite  auf 
 - das Eigenkapital 2.669.306,76 
 - die Rückstellungen 109.215,31 
 - die Verbindlichkeiten 40.548,84 
  

1.2 den Jahresgewinn 48.695,23 
1.2.1 Summe der Erträge 2.405.676,23 
1.2.2 Summe der Aufwendungen 2.356.981,00 
  
2. Behandlung des Jahresgewinnes 
  
2.1  Der Jahresgewinn von 48.695,23 €  ist im Jahr 2022 in 

die allgemeine Rücklage einzustellen. 
  
3. Öffentliche Auslegung 
Der Jahresabschluss 2021 mit Bilanz zum 31. Dez. 2021 und Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021 einschl. Lagebe-
richt liegt gemäß § 16 EigBG an 7 Tagen, und zwar in der Zeit von 
Montag, den 13. Juni 2022 bis einschl. Mitt- woch, den 22. Juni 2022 
am Verwaltungssitz im Rathaus Altheim, Büro Wegebaugerätege-
meinschaft Albrand, zu den allgemeinen Dienststunden öffentlich aus. 
  
Altheim, den 30. Mai 2022 
  
gez. R u d e  
Verbandsvorsitzender
 
 

Evang. Kirchengemeinde Warthausen

Evang. Pfarramt:
Pfarrer Hans-Dieter Bosch
Martin-Luther-Str. 6
88447 Warthausen

Telefon (07351) 13914
E-Mail: Pfarramt.Warthausen@elkw.de
Seelsorge in den P�egeheimen:
Pfarrer Herbert Seichter, Attenweiler, Tel. 07357-856
Bankverbindung für Spenden:
Evang. Kirchengemeinde Warthausen
IBAN: DE73 6545 0070 0000 2600 22
Bitte Spendenzweck nicht vergessen.

Kirchliche Nachrichten

Trinitatis
Liebe Gemeinde, dieser Sonntag trägt den Namen „Trinitatis“, 
auf Deutsch: „Dreieinigkeit“. Nachdem wir am letzten Sonntag 
das dritte Hauptfest der Christenheit gefeiert haben, zeigt dieser 
Sonntag wie alles zusammengehört: Gott schenkt uns seinen 
Sohn (Weihnachten); der Sohn gibt sein Leben und wird vom Vater 
auferweckt (Ostern); der Sohn ist zum Vater gegangen und beide 
senden den Heiligen Geist (Pfingsten). Schon diese kurze Darstel-
lung macht deutlich, wie alle drei Personen aufs Engste zusam-
menwirken und zusammengehören. Sie bilden eine untrennbare 
Gemeinschaft. Das Apostolische Glaubensbekenntnis fasst dies 
seit dem 4. Jahrhundert für alle Christen zusammen. Wir glauben 
wir an einen Gott, der sich uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist 
gezeigt hat. Eine Vorstellung, die unsere Logik sprengt, und doch 
nötig ist, um die enge Bezogenheit von allen Dreien zum Aus-
druck zu bringen. Wir sprechen von der Dreieinigkeit (Trinitatis).
Das Wunderbare und Geheimnisvolle daran ist, dass Gott selbst 
in sich eine lebendige Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligem 
Geist ist. Darum geht fehl, wer meint, Gott wäre ein einsames altes 
Wesen. Vielmehr ist Gott selbst voller Leben und Lebendigkeit. 
Und weil Gott Leben liebt und selbst Leben in sich trägt, darum 
hat er auch die Welt (Leben außerhalb seiner selbst) erschaffen.

Foto: Radfotosonn-Pixabay 
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Und als Blumenbild zum Thema: Die Dreimasterblume. In die-
sen Tagen blüht die Pflanze in manchen Gärten. Allerdings ist 
die Blüte nur für einen Tag zu sehen. Der gleiche Pflanzenstock 
kann sowohl strahlend weiße als auch betörend blaue Blüten 
hervorbringen. Und weil die Blüten so hell leuchten, werden sie 
auch als Auge Gottes bezeichnet. Und wohl gemerkt: Die EINE 
Blüte hat immer DREI Blütenblätter. Denn Gott sieht uns immer 
in der Dreiheit von Vater, Sohn und Heiliger Geist freundlich an.
Einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche
wünscht Ihnen allen  Ihr Pfr. Hans-Dieter Bosch

__________ 

12. Juni Trinitatis (Dreieinigkeitsfest).
09.30 Uhr Biberach, Stadtpfarrkirche: Gottesdienst. 
 (Dekan Matthias Krack) 
Samstag, 18. Juni
15.00 Uhr Schemmerberg, St. Martin: Kirchliche Trauung 

Familie Heim. 
19. Juni 1. Sonntag nach Trinitatis (Dreieinigkeitsfest).
09.30 Uhr Warthausen: Gottesdienst.
 (Pfarrer Hans-Dieter Bosch)
11.00 Uhr Warthausen: Taufgottesdienst im Familienkreis. 

__________ 

Wenn Sie mir Ihre E-Mailadresse (an pfarramt.warthausen@elkw.de)  
zusenden, dann erhalten Sie die wöchentlichen Mitteilungen in 
Farbe.
Machen Sie davon Gebrauch!

__________ 

Hilfsangebote für die Menschen in der Ukraine:
Friedensgebete, Friedensdemonstrationen können helfen, dazu 
aber auch Ihre finanzielle Hilfe über „Aktion Deutschland hilft“ 
(ADH). Hier sind viele kirchliche und zivilgesellschaftliche Gruppen 
(wie Brot für die Welt, Misserior, Caritas, Diakonie, Welthungerhilfe 
und DAHW) in einer Aktion zusammengeschlossen. Sie alle ha-
ben große Erfahrung im Helfen, damit Ihre Gabe auch ankommt. 
Das Spendenkonto lautet:
ADH 
IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600 
BIC: COBADEFFXXX
Stichwort: Nothilfe Ukraine 
Spenden  (zur Weiterleitung) nimmt auch Ihr Pfarramt entgegen. 
__________ 

Kath. Pfarramt:
Pfarrer Wunibald Reutlinger
Heggelinstr. 3, 88447 Warthausen
Tel. (07351)72380, Fax (07351) 76535
E-Mail: StJohannes.Warthausen@drs.de

Homepage: http://stjohannes-warthausen.drs.de
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do., Fr. 9.00 – 11.00, Mi. 16.00 – 18.00

Kath. Kirchengemeinde Warthausen

Freitag, 10.06. 
Pfarrkirche Warthausen 
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Eucharistiefeier 
 † Otto Schmieg 
 † Helmut Liebherr 
 † Walter Mummert 
 † nach Meinung 
 
Sonntag, 12.06. 
Pfarrkirche Warthausen 
08.45 Uhr Eucharistiefeier 
 Im Anschluss Gemeindefrühstück im Heggelinhaus 

St. Maria Birkenhard 
10.15 Uhr Eucharistiefeier 
 
Mittwoch, 15.06. 
St. Maria Birkenhard 
Kein Rosenkranz und keine Abendmesse 
 
Donnerstag, 16.06.; Fronleichnam 
St. Maria Birkenhard 
09.00 Uhr Festgottesdienst; anschl. Fronleichnamsprozession 

und Gemeindefest 
 
Freitag, 17.06. 
Pfarrkirche Warthausen 
18.00 Uhr Rosenkranz 
18.30 Uhr Eucharistiefeier 
 † Richard und Walburga Schwellinger 
 † Anni Schramel 
 
Vielen Dank für acht schöne Jahre 

Nach acht Jahren als Pfarr-
vikar in der Seelsorgeeinheit 
BC Umland gehe ich zurück 
nach Indien. 
Wenn ich in die Vergangen-
heit zurückschaue, habe ich 
allen Grund zur Dankbarkeit. 
Ich bedanke mich bei allen, 
besonderes bei Herrn Pfr. 
Reutlinger, dem Pastoral-
team, den Pfarramtssekre-
tärin, den Mesnern, den Ge-
wählten KGR- Vorsitzenden 
und den Kirchengemeinde-
räten, allen Gemeindemit-
gliedern, sowie allen die mei-
nen Abschiedsgottesdienst 
so schön vorbereitet und 
mitgestaltet haben. Vielen 
Dank auch an die verschie-

denen Gruppierungen in Warthausen und Birkenhard, mit denen 
ich im Laufe der Zeit in Berührung gekommen bin. 
Ich sage Danke für die letzten Tage und die vielen, schönen, per-
sönlichen und wohlwollenden Wünsche, sowie für die großzügi-
gen Spenden in Höhe von insgesamt 7.828,60 Euro, die komplett 
dem Straßenkinder-Projekt in Mumbai – Indien zugutekommen. 
Vergelt‘ s Gott“. Pfarrer Jaison 
 
Gemeindefrühstück in Warthausen 
Am Sonntag, den 12. Juni  findet nach dem Gottesdienst das 
nächste Gemeindefrühstück im Heggelinhaus statt. 
Wir laden Sie ganz herzlich dazu ein. 
 
Fronleichnamsfest in Birkenhard am Donnerstag, 16. Juni 2022 
Das Fronleichnamsfest feiern wir in diesem Jahr in Birkenhard. 
Um 9 Uhr ist die Eucharistiefeier  in der Kirche St. Maria, Mut-
ter der Christenheit. 
Anschließend führt die Prozession über die Schulstraße zu ver-
schiedenen Altären und zur Kirche zurück. 
Ganz herzlich laden wir zur Eucharistiefeier und anschließen-
den Prozession ein. 
Zur Prozession bitte das Gotteslob mitnehmen. 
Im Anschluss an die Prozession laden wir zu  Frühschoppen und 
Mittagessen vor der Kirche und im Gemeindehaus ein. 
 
Geselligkeit für Seniorinnen und Senioren im Gemeindehaus 
Das Freitagscafe war bis vor Corona fester Bestandteil der Bir-
kenharder Kirchengemeinde. Regelmäßig trafen sich dort die Se-
niorinnen und Senioren aus Birkenhard in geselliger Runde. Der 
Kirchengemeinderat möchte nun wieder ein geselliges Format 
für die ältere Generation initiieren. Stefanie Tress hat hierfür die 
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Koordination übernommen und sucht Mitstreiterinnen und Mit-
streiter. Wollen Sie unterstützen? Dann melden Sie sich einfach 
bei Frau Tress unter 5381108. 
 
Kirche anders-Frauenkirche 
Frauenliturgie in neuer Form: mit meditativen Elementen und spi-
riutuellen Impulsen, mit biblischen Texten und schöner Musik, 
ganzheitlich, berührend, inspirierend, stärkend. Unser Beitrag 
zur Erneuerung der Kirche. 
Die Landfrauen des Katholischen Deutschen Frauenbundes la-
den herzlich ein 
am Freitag, 24. Juni 2022, 19 Uhr, in der Kirche Zur Heiligsten 
Dreifaltigkeit mit dem Thema  
„Mutig schwere Entscheidungen treffen.“ 

DO |   . JUNI     

Heute schon vormerken: Wir wollen Gott & einander nicht 
aus dem Blick verlieren 
Am Sonntag, 10.07. um 08.45 Uhr singen die Tonika-kizz unter 
der Leitung von Holger Kappeler im Gottesdienst in Birkenhard. 
Im Anschluß findet ein KirchplatzTREFF für alle bei Kaffee, Ge-
tränke, Knabbereien, Apfelmaschine..... statt. Die Birkenharder 
Romfahrer übernehmen die Bewirtung. 
Ganz herzliche Einladung an alle zum Pläuschchen nach dem 
Gottesdienst. 
 
Familien auf den Spuren des Heiligen Martin! 
„Das Unerwartete braucht Mut! Vom mutigen Handeln des Hei-
ligen Martin.“ 
Zu einem besonderen Pilgertag auf dem Martinusweg von Berk-
heim über das Kloster Bonlanden bis zur Bergkapelle Erolzheim 
lädt das Dekanat Biberach besonders Familien ein! 
Auf dem neun Kilometer langen, kinderwagentauglichen Pilger-
weg wollen wir zur Mittagspause gemeinsam picknicken. Dazu 
sollten alle ein Vesper und eine Sitzdecke mitbringen. 
Danach geht es in Richtung Frohberg weiter, wo wir nach einem 
abschließenden Gottesdienst Kaffee und Kuchen der Bergfreun-
de Erolzheim genießen. 
Am Samstag, 02. Juli treffen wir uns um 10 Uhr am Pfarrstadel 
Berkheim und beenden den Tag um 15.30 Uhr. Von dort aus bil-
den wir kleine Fahrgemeinschaften, um die Autos abzuholen. 
Anmeldung über: dekanat-biberach.drs.de oder 073518095400 
Anmeldung ideal bis Freitag, 25. Juni 2022 oder auch noch kurz 
vorher! 
Es freut sich auf Euch Rolf Seeger (Rottenburg) und Robert Ger-
ner, Dekanatsreferent 
 

Veranstaltungen  
Vereine    Organisationen

Jahrgang 1952 
Unser letzter Stammtisch vor unserer 70-er-Feier findet am Mitt-
woch, 29. Juni, 19 Uhr in Frau Bines Wohnzimmer in der Gym-
nasiumstraße statt. Anmeldungen für unsere Jahrgängerfeier am 
16.07.2022 sind beim Stammtisch noch möglich. Weitere Infos 
bei Karin Grün 07351/7 11 13 oder Gundula Hopp 07351 / 74279.
 

Brauchtumsfreunde Birkenhard

Voranzeige - Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Am Freitag, den 24.06.2022 findet um 20:00 Uhr im Raum der 
Vereine (Turnhalle Birkenhard über dem Sportheim) unsere Jah-
reshauptversammlung statt, zu der hiermit alle Mitglieder einge-
laden sind. 
Als Tagesordnung sind folgende Punkte vorgesehen: 
 1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden 
 2. Totenehrung 
 3. Bericht des 1. Vorsitzenden 
 4. Bericht des Schriftführers 
 5. Bericht des Kassierers 
 6. Bericht der Kassenprüfung 
 7. Entlastung der Vorstandschaft 
 8. Wahlen 
 9. Ausblick 2022 
10. Verschiedenes 
Wünsche und Anträge zur Tagesordnung oder zu Punkt 10.) Ver-
schiedenes, müssen schriftlich bis spätestens 20.06.2022 beim 
1. Vorsitzenden Paul Weber eingereicht werden. 
Weitere Informationen sind auch auf unserer Internetseite www.
brauchtumsfreunde-birkenhard.de zu finden.
 

Z488
Kleintierzuchtverein Warthausen

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung des Kleintierzucht-
verein Z488 Warthausen e.V. lade ich alle Vorstandsmitglieder, 
Mitglieder und Interessierte am 02.Juli 2022, Beginn 20 Uhr, ins 
Vereinsheim des Vereins in die Biberacherstraße ein. 
Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: 
TOP1: Begrüßung durch den Vorsitzenden
TOP2:  Bekanntgabe der Tagesordnung und Bericht des Vor-

sitzenden
TOP3: Bericht der Kassiererin
TOP4: Bericht der Kassenprüfer
TOP5: Bericht des Zuchtwart Geflügel
TOP6: Bericht des Zuchtwart Kaninchen
TOP7: Bericht Zuchtbuchführer
TOP8: Bericht der Jugendleiterin
TOP9:  Grußwort Bürgermeister mit Entlastung der Vorstand-

schaft
TOP10: Wahlen
TOP11: Ehrungen
TOP12: Verschiedenes, Anträge und Wünsche 
Wünsche und Anträge sind bis zum 24.Juni 2022 schriftlich oder 
per Mail beim Vorsitzenden Matthias Sauter, Stützenstraße 22, 
89619 Unterstadion einzureichen.
 

Liederkranz

Chorprobe 
Die nächste Chorprobe findet am Freitag, 10.06.2022, 20:00 Uhr 
im Franz-Reichle-Saal statt. 
  
Wir suchen neue Sängerinnen und Sänger! 
Wir singen jeden Freitag von 20:00 – 21:30 Uhr im Franz-Reichle- Saal. 
Und wer erstmal reinhören oder probeweise mitsingen möchte 
ist herzlich willkommen.   
Singen macht glücklich, 
Singen macht froh, 
komm sing mit uns!   
Mehr Infos: www.liederkranz-warthausen.de 
oder Telefon-Nr.07351/827801
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Seniorengemeinschaft Warthausen

Halbtagesausflug nach Blaubeuren
Seniorengemeinschaft Warthausen 

Wir fahren am Donners-
tag den 7. Juli 2022 mit 
dem Bus nach Blaubeu-
ren an den Blautopf. Mit 
dem Bähnle machen wir 
dann eine Panora-
mafahrt ins Blaubeurer 
Umland. Nach der Fahrt 
werden wir noch einkeh-
ren zum Kaffeetrinken. 
Anmeldungen bitte ab 
sofort beim Vorstand 

Franz Hipp Tel.:07351 802272  oder bei Frau Schäffer Tel.: 07351 
9699. Abfahrt in Warthausen beim Rathaus um 12.55Uhr am 
Heggelinhaus 13.00Uhr und bei der Lourdes Grotte um 13.05Uhr. 
Im Fahrpreis sind enthalten: Busfahrt und Panoramafahrt mit dem 
Bähnle. Fahrpreis für Mitglieder Euro 20,00 und nicht Mitglieder 
Euro 25,00. Kassiert wird im Bus. Wer sich beim Seniorennach-
mittag schon angemeldet hat wurde aufgeschrieben. Auf einen 
schönen Nachmittag am Blautopf freuen wir uns. 
Vorstandschaft Franz Hipp
 

TSV Warthausen

Abteilung Fußball
Herren  
SGM I  
Der SV Steinhausen-Rottum und die SGM Warthausen/Birken-
hard boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich 
zum Schluss mit 3:2. Die SGM erlitt gegen den SV Steinhausen 
eine knappe Niederlage. 
Zum letztes Saisonspiel am morgigen Samstag kommt der FC 
Mittelbiberach nach Warthausen, Anpfiff ist um 16:00 Uhr. 
  
SGM II 
Am Samstag trafen die Zweitvertretung von SV Steinhausen-Rot-
tum und die von SGM Warthausen/Birkenhhard aufeinander. Das 
Match entschied die Mannschaft von Andreas Golletz mit 5:4 für 
sich. SGM II wurde der Favoritenrolle somit gerecht. 

Nach 23 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SGM 
Warthausen/Birkenh II 60 Zähler zu Buche. 87 Tore – mehr Treffer 
als SGM Warthausen/Birkenh II erzielte kein anderes Team der 
Kreisliga B1. Seit sechs Begegnungen hat SGM II das Feld nicht 
mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. 
Am Samstag im Heimspiel gegen den FC Mittelbiberach wird es 
den verdienten Meisterwimpel geben. 
Anpfiff ist um 14:15 Warthausen
 

VdK Ortsverband Warthausen

Ausflug zum Titisee mit Bähnlesfahrt. 
Wir fahren am Dienstag 14. Juni mit dem Bus in den Schwarz-
wald zum Titisee. 
Abfahrt in Oberhöfen an der Bushaltestelle um 7.25 Uhr, in Wart-
hausen beim Rathaus um 7.30 Uhr und in Birkenhard um 7.35 Uhr  
bei der früheren Raiba.Fahrpreis für Mitglieder Euro 30,00 Nicht-
mitglieder Euro 35,00. Kassiert wird im Bus.Im Fahrpreis sind 
enthalten: Busfahrt, Frühstück beim Bus, Schifffahrt und Bähn-
lesfahrt. 
Vorstand Franz Hipp Tel.: 07351 802272 
  

Jahreshauptversammlung 
Zur Jahreshauptversammlung des VdK Ortsverbandes Warthau-
sen am Samstag den 11.Juni 2022 um 17.00Uhr im Heggelinhaus 
Warthausen laden wir alle Mitglieder herzlich ein. 
Wer eine Fahrgelegenheit braucht meldet sich beim Vorstand. 
Franz Hipp Tel.: 07351 802272 oder per Mail. 
Informieren Sie sich auf unsere Internetseite: 
Internet: www.vdk.de/ov-warthausen 
Mail OV: ov-warthausen@vdk.de
 

Sonstige Mitteilungen

Landratsamt Biberach
Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach
„Unter Volldampf!“ – 
22. Kürnbacher Dampffest
Am Samstag, 11. Juni und Sonntag, 12. Juni steht 
das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach 

unter Volldampf: Bereits zum 22. Mal kommen im Museumsdorf 
historische Dampfmaschinen, Straßenwalzen, Lokomobile und 
fahrbare Dampf-Modelle zu einem Dampffest zusammen, das in 
Süddeutschland seinesgleichen sucht. 
Schnaubende Riesen vor historischer Kulisse 
Vor der Kulisse der jahrhundertealten Bauernhäuser präsentie-
ren sich die Dampfwalzen, Dampftraktoren und Lokomobile aus 
dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Eine Rarität kommt mit 
dem „Wallis & Steevens“ Dampftraktor „Lena“ von 1905 aus den 
Niederlanden. Von ihm gibt es weltweit nur noch fünf Exemplare. 
Ebenfalls ein Hingucker sind eine Militär-Zugmaschine aus dem 
Jahr 1918 nach dem „System Kemna“, eine Marshall-Dampfwal-
ze von 1925 sowie ein Dampftraktor der Marke „Minneapolis“  
von 1912. 
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Volldampf geben außerdem eine Cheddco-Straßenzugmaschine 
und die Dampfwalze „Wally“ des Dampfwalzen-Fördervereins 
Winterstettenstadt e. V. Die Kürnbacher Dampfmaschine von 
„Assmann & Stockder“ aus dem Jahr 1912 treibt die historische 
Drehmaschine an. Ebenso erstaunlich sind die Lokomobile, die 
ihre Dampfkraft einsetzen, um eine Wasserpumpe oder einen 
Steinbrecher anzutreiben, der Steinbrocken zu Kiesel zermalmt. 
Die Maschinenführerinnen und -führer erklären alle technischen 
Details und lassen die Besucherinnen und Besucher hautnah spü-
ren, welche Kraft in der über 100 Jahre alten Technik noch steckt. 
Kinder-Workshops und eine Aha!-Station 
Auf täglich zwei 90-minütigen Lerngängen durch das Museums-
dorf erklärt Dipl.-Ing. Michael Groh, MINT-Pädagoge aus Ummen-
dorf, den Kindern, was es mit der „Antriebskraft früher“ auf sich 
hat. Bei den laufenden Maschinen und in praktischen Übungen 
erfahren Kinder von zehn bis zwölf Jahren ganz praktisch, was 
man einsetzen muss(te), um Dinge zu bewegen. Informationen 
und Anmeldung auf www.Museumsdorf-Kürnbach.de. Darüber hi-
naus haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, an der 
neuen Aha!-Station Wissenswertes rund um das Thema „Dampf-
kraft“ zu erfahren. 
Mini-Dampfbahn in Aktion und Dampfnudeln aus historischer 
Häuserküche 
Auch der Schwäbische Eisenbahnverein e. V. ist mit seinen zahl-
reichen Mini-Dampfbahnen an beiden Tagen mit von der Partie. 
Eine Vielzahl detailgetreuer Nachbauten von Dampf- und Elektro-
lokomotiven verkehren auf dem 600 Meter langen Rundkurs und 
laden zu einer Rundfahrt ein. Dampftraktoren im Maßstab 1:3 dre-
hen an dem Wochenende ihre Runden auf dem Museumsgelände. 
Passend zum Dampffest gibt es frische Dampfnudeln aus der 
historischen Küche und leckere Kartoffeln aus dem historischen 
Kartoffeldämpfer des Fördervereins. Für das leibliche Wohl sor-
gen zudem die Schussenrieder Feuerwehr, die Vesperstube und 
der Schwäbische Eisenbahnverein sowie die Museumsbäcker im 
historischen Backhaus. Auch die Brennerei ist geöffnet. 

Das Netzwerk Ehrenamt informiert:
Veranstaltungsreihe „Digitalisierung in Vereinen“ macht Ver-
eine fit für die Zukunft 
Die Digitalisierung entwickelt sich ständig weiter und macht auch 
vor der ehrenamtlichen Arbeit in Vereinen nicht Halt. Mit der Ver-
anstaltungsreihe „Digitalisierung in Vereinen“ möchte das Netz-
werk Ehrenamt Vereine im Landkreis Biberach unterstützen. Um 
die Themen auf den Bedarf abzustimmen, wurde im Januar 2022 
zunächst eine Umfrage bei den Vereinen gemacht. Fünf Themen 
wurden als besonders wichtig benannt. Diese werden jetzt in ver-
schiedenen Informationsveranstaltungen behandelt: 
Der Auftakt zur Veranstaltungsreihe ist am Mittwoch, 22. Juni 2022 
in Bad Bu-chau im Bürgercafé mit der Veranstaltung „Digitalisie-
rung von Vereinsprozessen“. In vielen Vereinen sind Handzettel, 
Karteikästen und Papierordner noch immer gängige Praxis. Der 
IT-Experte Thomas Hartmann aus Laupheim wird an dem Abend 
zunächst die Mitgliederverwaltung mittels eines Vereinsmanagers 
vorstellen. Anschließend gibt es eine allgemeine Einführung in 
die Vereinsbuchhaltung, um die erforderlichen Grundlagen für 
nicht steuerpflichtige Vereine aufzuzeigen. Zum Abschluss wird 
eine digitale Lösung für die Vereinsbuchhaltung vorgestellt. Die 
inhaltsgleiche Veranstaltung findet am Mittwoch, 29. Juni 2022 
um 18.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Erolzheim statt. 
Alle weiteren Veranstaltungen werden digital umgesetzt und be-
ginnen jeweils um 19 Uhr. Folgende Themen werden aufgegriffen: 
• Mittwoch, 27. Juli, Datenschutz im Verein 
• Mittwoch, 14. September, Mitgliedergewinnung und Mitglie-

derbindung 
• Mittwoch, 21. September, Digitale Öffentlichkeitsarbeit im 

Verein 
• Mittwoch, 5. Oktober, Datenspeicherung im Verein 
Die Veranstaltungsreihe wird in Kooperation von Ehrenamtlichen 
und Hauptamtlichen im Netzwerk Ehrenamt im Landkreis Bibe-
rach organisiert. Im Projektteam sind Dieter Giehmann von der 

Seniorenakademie Donau Oberschwaben e.V., Maria Wieder-
grün vom Kreisjugendring Biberach e.V. und Gertraud Koch vom 
Landratsamt Biberach. Das Projekt wird unterstützt durch das 
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration aus Mitteln 
des Landes Baden-Württemberg. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Eine verbindliche Anmeldung beim Kreisjugendring Biberach 
unter info@kjr-biberach.de  oder 07351 3470746 ist erforderlich 
und bis fünf Tage vor der jeweiligen Veranstaltung möglich. Der 
Veranstaltungsflyer steht auf www.seniorenakademie-digital.de 
zum Download bereit. 

Das Landratsamt – Landwirtschaftsamt informiert: 
Landessortenversuche: Geführte Feldrundgänge zu Winter- 
und Sommergetreidearten sowie Leguminosen 
Zum Feldtag auf dem Ökoversuchsfeld Ochsenhausen am Diens-
tag, 21. Juni lädt das Landwirtschaftsamt Biberach Landwirtinnen 
und Landwirte sowie Interessierte herzlich ein. 
Neben der Vielzahl an unterschiedlichen Sorten wird in diesem 
Jahr ein Demonstrationsversuch zum Thema „Leguminosenmü-
digkeit“ vorgestellt. Vor allem Erbsen und Ackerbohnen können 
von der durch mehrere Fußkrankheiten ausgelösten Legumino-
senmüdigkeit betroffen sein, welche eine Ertragsminderung zur 
Folge hat. Mögliche Lösungsansätze dafür sind neben der Frucht-
folgegestaltung der Anbau toleranter Sorten und die Verwendung 
von Grünschnittkompost. 
Auf geführten Feldrundgängen um 10 und um 19 Uhr werden die 
ökologischen Landessortenversuche zu Winter- und Sommer-
getreidearten sowie Leguminosen präsentiert. Die Teilnahme ist 
ohne Anmeldung möglich. Startpunkt der Feldführungen ist die 
Getreideversuchsfläche an der Landstraße L 265 aus Ochsenhau-
sen in Richtung Rottum kommend nach dem großen Waldstück 
links entlang des Waldrands. 
Weitere Informationen und eine Anfahrtsskizze gibt es auf der 
Homepage des Landkreises, www.biberach.de/landratsamt/land-
wirtschaftsamt/pflanzenbau/ unter „Öko-Landbau“. 
Auch in diesem Jahr kann das Ökoversuchsfeld dank Sortenbe-
schilderung und ausgelegter Feldführer am Versuchsfeld ab An-
fang Juni jederzeit eigenständig besichtigt werden. Dies gilt auch 
für die Leguminosenversuchsfläche am Ziegelweiher 1, 88416 
Ochsenhausen (Nähe Freibad Ochsenhausen).
 
INTERFORST München 2022: 
Kreisforstamt organisiert und begleitet gemeinsame Fahrt für 
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer – Anmeldung ab sofort 
Die INTERFORST gilt als internationale Leitmesse für Forstwirt-
schaft und Forsttechnik und findet alle vier Jahre in München 
statt. Das Kreisforstamt Biberach organisiert und begleitet eine 
gemeinsame Fahrt zur INTERFORST für Privatwaldbesitzerin-
nen und Privatwaldbesitzer aus dem Landkreis. Sie findet am 
Montag, 18. Juli 2022 statt. Auf der INTERFORST präsentieren 
internationale und nationale Aussteller das gesamte Leistungs-
spektrum der Forstwirtschaft. Zusätzlich finden zahlreiche Kon-
gresse, Foren und Fachdiskussionen rund um die Themen Wald 
und Forstwirtschaft statt. 
Ein Zustieg in den Bus zur INTERFORST ist an folgenden Orten 
zu folgenden Zeiten möglich: 
• Abfahrt Riedlingen, 6.30 Uhr, Busbahnhof 
• Abfahrt Biberach, 7.10 Uhr, Jordanbad 
• Abfahrt Ochsenhausen, 7.25 Uhr, Busbahnhof 
Die Rückfahrt erfolgt um 16 Uhr ab Messe München. Die Kosten 
für die Busfahrt inklusive Gruppenticket (23 anstatt 29 Euro) be-
tragen 45 Euro pro Person. 
Eine verbindliche Anmeldung ist bis Dienstag, 12. Juli 2022 mög-
lich per E-Mail an forstamt@biberach.de mit der Angabe der Kon-
taktdaten (Name, Anschrift und Telefonnummer) und Überweisung 
des Betrages von 45 Euro auf das Konto des Landratsamtes bei 
der Kreissparkasse Biberach, DE55 6545 0070 0000 0063 03, 
Verwendungszweck: „Interforst, NAME, Vorname“ 
Die Anmeldung ist verbindlich, eine Rückerstattung der Kosten 
ist nicht möglich. 
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Oberschwäbisches Museumsdorf Kürnbach
Neues Angebot auf Ukrainisch im Museumsdorf
Geflüchtete aus der Ukraine können das Oberschwäbische Mu-
seumsdorf Kürnbach mit einer Broschüre in ihrer Muttersprache 
erkunden. Auf 20 Seiten bietet die neue Broschüre Interessantes 
auf Ukrainisch zu den Häusern im Museumsdorf. „Wir wissen aus 
den bisherigen Kürnbacher Projekten für Menschen mit Migra-
tionshintergrund, wie wichtig ein Angebot in der jeweils eigenen 
Sprache ist“, hebt Landrat Dr. Heiko Schmid hervor. „Und da wir 
unser Museumsdorf auch für die Geflüchteten aus der Ukraine 
interessant machen wollen, haben wir hier rasch gehandelt.“ 
An die Strukturen angepasstes Angebot 
Eine Reihe von Ukrainerinnen und Ukrainer haben das Museum 
bereits in den letzten Wochen besucht. Da sehr viele bei Privat-
leuten untergekommen sind, musste das Museumsteam seine mit 
anderen Geflüchteten erprobten Herangehensweisen anpassen. 
„Als wir 2019/20 unser Projekt für Geflüchtete unter anderem aus 
Syrien gestartet haben, konnten wir gemeinsam mit dem Amt für 
Flüchtlinge und Integration gezielt Angebot für ganze Gruppen 
machen“, erinnert sich Museumspädagogin Verena Amann. „Das 
konnte hier wegen der ganz anderen Strukturen aber nicht funk-
tionieren. Weil ukrainische Besucherinnen und Besucher alleine 
oder zusammen mit Deutschen ins Museumsdorf kommen, haben 
wir uns mit der Broschüre für ein bewährtes, in der Form hier sehr 
gut passendes Bildungsangebot entschieden.“ 
Professionell übersetzt – niederschwelliges Angebot 
Die Broschüre wurde von professionellen ukrainischen Dolmet-
schern übersetzt. Sie wird an der Kasse kostenlos an ukrainisch-
sprachige Besucherinnen und Besucher ausgegeben. Die Bro-
schüre steht zudem zum Download auf der Website des Museums 
bereit – natürlich auf einer ukrainischsprachigen Unterseite. 
In der Kürnbacher Museums-App finden sich bereits seit einigen 
Jahren auch fremdsprachige Angebote. Während sich die Inhal-
te auf Englisch, Französisch und Italienisch an ein touristisches 
Publikum richten, sind die Fassungen auf Arabisch, Russisch 
und Türkisch ein gezieltes Angebot für Menschen mit Migrations-
hintergrund, die in Oberschwaben leben. „Uns geht es darum, 
möglichst vielen Menschen ein lebendiges Bild der oberschwä-
bischen Geschichte zu vermitteln – egal, ob sie in Oberschwaben 
oder im Ausland geboren sind, ob sie freiwillig gekommen oder 
hierher geflohen sind“, so Landrat Dr. Heiko Schmid. „Wichtig ist 
der niederschwellige Ansatz, und dafür ist diese Broschüre auf 
Ukrainisch ein weiterer Baustein.“ 

Kommunaler Präventionspakt (KOMM)
14 Projekte aus den Bereichen Jugendschutz, Gewaltpräven-
tion und Suchtprävention erhalten Förderung
16 Schulen, Vereine und Initiativgruppen haben sich mit einem 
Projektantrag in der Ausschreibungsrunde für Mai 2022 beim 
Kommunalen Präventionspakt im Gesundheitsamt in Biberach 
beworben. Hierüber können Präventionsprojekte aus den Berei-
chen Jugendschutz, Gewaltprävention und Suchtprävention mit 
bis zu 1.500 Euro pro Projekt gefördert werden.  
Eine Jury, die sich aus Mitgliedern des Kommunalen Präventions-
paktes, KOMM zusammensetzt, entscheidet zwei Mal im Jahr, 
immer im Mai und im November über die Förderwürdigkeit der 
eingereichten Projektanträge. In der aktuellen Ausschreibungs-
runden erhalten nun 14 Antragsteller eine Bewilligung der bean-
tragten Mittel. Möglich ist dies dank finanzieller Unterstützung der 
Kultur- und Sozialstiftung „Gemeinsam für eine bessere Zukunft“ 
der Kreissparkasse Biberach. 
Gefördert werden folgende Projekte:  
• Jugend Aktiv e.V., Aufholen nach Corona 
• Grundschule Mettenberg, Zirkus Abeba 
• Bischof-Sproll-Bildungszentrum, Gymnasium, Respekt und 

Empathie 
• Grundschule Ringschnait, Gewalt und Mobbing 
• Mühlbachschule, Gemeinschaftsschule Schemmerhofen, Auf 

die Skateboards fertig los! 
• SV Ingoldingen-Muttensweiler-Steinhausen 1947 e.V., Ver-

haltenskodex auf dem Sportplatz 

• Carl-Laemmle-Gymnasium, Laupheim, Selbstzweifel war ges-
tern, Verdrängung war gestern, Deiss und Cook 

• Friedrich-Adler-Realschule Laupheim, Sinnweiser Suchtprä-
vention 

• Förderverein Grundschule Bronner Berg, Zweitzeugen, 
• Grundschule Schemmerberg, Löwenstark und Diamantklar 
• Katholische Kirchengemeinde Muttensweiler, Gewaltfrei Frie-

densstifter sein 
• Geschwister-Scholl-Realschule und Joseph-Christian Ge-

meinschaftsschule, Flashback 
• Generationswerk JaZz e.V., Knigge Kurs Senioren für Schüler 
• Schulsozialarbeit des Wieland-Gymnasiums, Flashback 
Ab sofort läuft die neue Ausschreibungsrunde. Der Einsende-
schluss ist der 15. November 2022. Programmunterlagen und 
Antragsformulare können wie immer unter www.ju-bib.de her-
untergeladen werden. Fragen beantwortet nach den Pfingstferi-
en die Kommunale Suchtbeauftragte des Landkreises Biberach, 
Heike Küfer, telefonisch unter 07351-526326 oder per E-Mail an 
heike.kuefer@biberach.de. 
 
AG Sorgende Gemeinschaft im Landkreis Biberach informiert

So lange wie möglich zu Hause leben 
Unter dem Ansatz der «Sorgenden Ge-
meinschaft» entstehen in vielen Gemein-
den und Städten Bewegungen, mit dem 
Ziel das „Miteinander leben“ und „Fürein-
ander sorgen“ neu zu gestalten. Die Arti-

kelserie „Sorgende Gemeinschaft“ bietet alle drei Wochen eine 
Information zum Thema. 
Der Landkreis Biberach zeichnet sich durch eine Vielzahl enga-
gierter Menschen aus, die sich in Netzwerken oder in Vereinen 
für ein nachbarschaftliches Miteinander einsetzen. Damit älte-
re Menschen so lange wie möglich zu Hause wohnen bleiben 
können, benötigt es häufig Hilfestellungen bei der alltäglichen 
Lebensführung. Häufig wird dies von Familienangehörigen über-
nommen. Wenn es jedoch keine Familienangehörigen vor Ort gibt 
sind verlässliche Hilfsangebote gefragt. Die Seniorengenossen-
schaft Riedlingen feierte im Jahr 2021 das 30-jährige Bestehen 
und steht deutschlandweit Pate für Initiativen von Bürgern für 
Bürger, die in ihrem Ort ein schlüssiges Konzept zur Unterstützung 
im Alltag aufbauen wollen. Doch was beinhaltet so ein Konzept? 
Im Mittelpunkt steht meist die Vermittlung von Helferinnen und 
Helfern für hilfsbedürftige Bürger. Entlastung, Hilfe im Alltag im 
und rund ums Haus, Betreuung und Begleitung sowie Förderung 
der Gemeinschaft sind die Themenfelder, hinter denen sich viele 
Aufgaben verbergen. 
„Persönliche Fürsorge und Betreuung zu Hause kann älteren 
Menschen in jeder Phase des Älterwerdens helfen.“ Sagt Josef 
Martin von der Seniorengenossenschaft Riedlingen. Als sorgende 
Gemeinschaft vermittelt die Seniorengenossenschaft Riedlingen 
ihren Mitgliedern erfahrene Altenbetreuerinnen und Betreuer, die 
an bis zu 7 Tagen in der Woche unterstützen und Hilfen anbieten. 
Ob Begleitung zum Einkaufen, zum Arzt oder anderen Terminen, 
ob Unterstützung im Alltag oder Haushalt – eine persönliche Un-
terstützung ermöglicht Pflege- und hilfsbedürftigen Menschen, 
ihr Leben im eigenen Zuhause meistern zu können. 
Projekte, die die Lebensqualität im Dorf verbessern, stoßen auf 
große Dankbarkeit bei denjenigen Menschen, die davon profi-
tieren. Diejenigen, die sich in den Projekten engagieren, erleben 
diese Dankbarkeit und werden in ihrem Engagement dadurch 
bestärkt. Das ist der Motor einer lebendigen Dorfgemeinschaft. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wollen Sie sich einbringen? Die 
AG Sorgende Gemeinschaft steht für Fragen und Unterstützung 
bereit. Kontakt: Altenhilfefachberaterin Gertraud Koch, 07351 
527616 oder gertraud.koch@biberach.de.
 
Frühförderung
Frühberatungsstelle des Landkreises Biberach zieht in neue 
Räume an der Karl-Müller-Straße 
Große, helle, freundliche Räume mit viel Platz zum Spielen: Vor 
wenigen Tagen ist die Frühberatungsstelle des Landkreises Bibe-
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rach für Familien mit Kindern im Vorschulalter in die Karl-Müller- 
Straße in Biberach umgezogen. 
Dort berät das Frühförderteam Familien, deren Säuglinge, Klein-
kinder oder Vorschulkinder Auffälligkeiten in ihrer Entwicklung 
zeigen, eine Behinderung vermuten lassen oder von einer Behin-
derung betroffen sind. Die Familien erhalten Diagnostik und Bera-
tung, bekommen Kontakte zu anderen Eltern sowie Empfehlungen 
und Tipps für fachspezifische Angebote wie Krankengymnastik, 
Logopädie oder Ergotherapie. Außerdem gibt es themenbezogene 
Elternabende und Unterstützung bei Behördengängen. 
Landrat Dr. Heiko Schmid besuchte das Frühförderteam in den 
neuen Räumen. „Ich bin sehr froh, dass wir so schöne, großzügi-
ge Räume für die Frühberatungsstelle des Landkreises gefunden 
haben. Hier fühlen sich Kinder und Eltern gut aufgehoben und 
erhalten die optimale Beratung und Begleitung von einem sehr 
netten und kompetenten Team. Je früher und besser ein Kind 
gefördert wird, desto besser sind auch seine Entwicklungschan-
cen. Die Frühberatungsstelle hilft dabei, den Start ins Leben so 
gut wie möglich zu gestalten“, so der Landrat. 
Und Hanno Hohenberger von der Frühberatungsstelle ergänzt: 
„Wir möchten das Kind durch ein speziell angepasstes spieleri-
sches Angebot in seiner Entwicklung unterstützen. So schaffen 
wir die Grundlage dafür, dass das Kind eine bestmögliche Ler-
nentwicklung erlebt und seine sozialen und emotionalen Fähig-
keiten ausbauen kann.“ 
Die Frühberatungsstelle in der Karl-Müller-Straße ist für die Kinder 
des Landkreises zuständig. Alle Angebote sind für die Familien 
freiwillig und kostenlos. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter un-
terliegen der Schweigepflicht. Die Beratungsstelle arbeitet mit Ärz-
ten, Kliniken und freien Therapeuten zusammen. Kontakt: Früh-
beratungsstelle des Landkreises Biberach, Karl-Müller-Straße 14,  
88400 Biberach, Telefon 07351 1801830, 
E-Mail: fruehberatung.bc@sbs-bc.de
 
Aktion des Kreisjugendreferats für Kinder und Jugendliche  
„Ein Bild geht auf Reisen“: 60 Künstlerkisten im Landkreis 
unterwegs. Kinder und Jugendliche gesucht, die Startpunkt 
sein wollen 
Das Kreisjugendreferat hat 60 Künstlerkisten gepackt. Inhalt der 
Kisten sind eine oder mehrere Leinwände, Farben, Pinsel und 
eventuell eine Aufgabe oder Anregung. Themen sind Corona so-
wie Krieg und Frieden. Das Projekt ist so gedacht: Ein Kind oder 
Jugendlicher beginnt, das Bild zu malen und gibt das Kunstwerk 
(mit Kiste) dann an einen Freund oder eine Freundin weiter. So 
geht es immer weiter, bis jemand der Meinung ist, dass das Bild 
fertig ist (spätestens jedoch vor den Sommerferien). Dann kann 
das Bild im Kreisjugendreferat oder bei den jeweiligen Gemein-
deverwaltungen abgegeben werden. 
Im Landkreis Biberach gibt es 45 Gemeinden, in denen jeweils ein 
Bild auf die Reise gehen soll. Mindestens 15 der 60 Pakete sind für 
Jugendgruppen, Initiativen, Vereine, Schulklassen etc. gedacht, 
die dann als Gruppe das Bild gestalten. Das Hauptanliegen ist, 
dass alle gemeinsam etwas Schönes auf den Weg bringen. Das 
Kreisjugendreferat hofft, dass vor den Sommerferien viele schöne 
Gemeinschafts-Kunstwerke zurückkommen, sodass dann auch 
als krönender Abschluss eine Ausstellung geplant werden kann. 
Kinder und Jugendliche, die Startpunkt in ihrer Stadt oder Ge-
meinde sein möchten, wenden sich per E-Mail an Kreisjugendre-
ferentin Margit Renner, 
margit.renner@biberach.de. Wer sich als erstes meldet, der darf 
beginnen. Die Pakete werden zeitnah ausgefahren.
 
Veranstaltungshinweis 
Moderne Bewerbungen für Schülerinnen und Schüler 
Das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Ulm bietet 
am Dienstag, den 21. Juni ein Online-Seminar mit dem Titel „Mo-
derne Bewerbungen für Schülerinnen und Schüler“ an. Inhaltlich 
geht es um Tipps für die Erstellung von Bewerbungsunterlagen 
und Besonderheiten bei Online-Bewerbungen. 
Wie schreibt man die perfekte Bewerbung, wie sehen moderne 
Bewerbungen heute aus und wo liegen die Unterschiede zwi-

schen einer Online-Bewerbung, einer Bewerbung per Mail und 
einer klassischen Bewerbung? Wo findet man gute Bewerbungs-
vorlagen? Was gibt es sonst noch zu beachten? 
Diese und andere Fragen werden in der zweistündigen Veranstal-
tung beantwortet, die um 14 Uhr beginnt. Die Veranstaltung ist 
auch für ganze Schulklassen geeignet. 
Eine Anmeldung ist erforderlich unter Ulm.BIZ@arbeitsagentur.
de oder telefonisch über die BiZ-Hotline unter 0731 160-888. 
Der Link zum Videokonferenzportal wird 1-2 Tage vor Veranstal-
tungsbeginn zugesandt. Die Teilnahme ist kostenfrei und mittels 
Computer, Notebook, Tablet oder Smartphone möglich.
 
Praxisorientierte Einführung in rechtliche  
Themen der Kinder- und Jugendarbeit 
Aufsichtspflicht, Kinder- und Jugendschutz, Bildrechte, Daten-
schutz bei Anmeldungen für Freizeiten - es gibt viele Themen, die 
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Vereinen relevant 
sind. Der Kreisjugendring Biberach e.V. mit seinen Mitgliedsor-
ganisationen bietet in seinem Workshop „Was gilt eigentlich?“ 
anhand praktischer Beispiele eine Einführung in die genannten 
Bereiche und zeigt auf, was man beachten muss und welche 
Vorgaben im Verein umgesetzt werden müssen. Der Workshop 
findet am Montag, 27.06. von 18.30-21.00 Uhr bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr Burgrieden, Fesselweg 1, 88483 Burgrieden statt. 
Die Teilnahme ist kostenfrei und für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
Eine Anmeldung bis 20.06. über info@kjr-biberach.de möglich, 
die Teilnahmeplätze sind begrenzt.
 
„Mitten aus dem Leben“ - Veranstaltungsreihe 
über Leben, Tod und Hoffnung 
Podiumsdiskussion: „Und was jetzt, lieber Gott?“ 
DONNERSTAG | 23. JUNI 2022 | 19:30 UHR | BIBERACH 
Fragen nach dem „Warum?“, nach dem Sinn brechen radi kal auf, 
wenn ein Mensch durch Unfall, schwere Krank heit, Sui zid... stirbt. 
Insbe sondere, wenn man das ei gene Kind verliert, ist nichts mehr 
so wie es war. Bisheri ge Grundüber zeugungen, Lebensvorstellun-
gen, der Glaube... geraten in eine schwere Krise, die es durch-
zustehen und zu bewälti gen gilt. 
Referenten/innen:
Moderator: Dr. Berthold Suchan, Kirchliche Akademie Oberm-
archtal
Pfarrer Walter Stegmann, Riedlingen
Schwester Marie-Pasquale Reuver, Kloster Sießen
Jochen Künzel, Leitung Verwaisten Rehabilitation Nachsorgekli-
nik Tannheim
Dr. med. Berthold Müller, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
Sandra Schmid, Verwaiste Mutter 
Eintritt frei
Veranstaltungsort: Gemeindezentrum St. Martin, Kirchplatz 3-4, 
88400 Biberach 
Es laden ein: Fachdienst Hospiz und Trauer Caritas Biber-
ach-Saulgau, Katholisches Dekanat Biberach und Saulgau, 
Katholische Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und 
Saulgau und KonTiki, Selbsthilfegruppe verwaiste Eltern Biberach 
www.kontiki-bc.de
 
Trauernden hilfreich begegnen 
Die Pflegebegleiter-Initiative von Caritas und Diakonie Biberach 
lädt ein zu einer öffentlichen Informations- und Fortbildungsver-
anstaltung mit Pfarrerin Birgit Schmogro zum Thema „Trauernden 
hilfreich begegnen“ am Mittwoch, 29. Juni, von 14.30 bis ca. 
17.00 Uhr in der Friedenskirche Biberach, Krummer Weg 1. 
Ein Trauerfall im Freundes- und Bekanntenkreis oder in der Nach-
barschaft – insbesondere dann, wenn er plötzlich über die Men-
schen hereinbricht - macht betroffen, oftmals auch sprachlos, 
hilflos. Außenstehende wissen häufig nicht, wie sie sich den An-
gehörigen gegenüber verhalten sollen und ziehen sich, meist aus 
Angst, etwas falsch zu machen, zurück. Zum Schmerz über den 
Verlust des Angehörigen kommt für die Trauernden somit noch 
die soziale Isolation hinzu. 
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Wie können Freunde, Bekannte, Nachbarn den Trauernden eine 
echte und verlässliche Stütze sein, ohne sich selbst zu über-
fordern? Was hilft Angehörigen wirksam in der Zeit der Trauer? 
Diese und viele weitere Fragen rund um die Begleitung Trauern-
der möchte Pfarrerin Birgit Schmogro mit den Teilnehmer/innen 
an diesem Nachmittag klären und auch deren ganz  persönliche 
Erfahrungen mit dem Thema aufgreifen. 
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei möglich für 
alle Interessierten, allerdings ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Um 
vorherige Anmeldung bis spätestens Freitag, 24. Juni, wird ge-
beten bei der Pflegebegleiter-Initiative von Caritas und Diakonie 
Biberach, Tel. 0174 / 5836736, oder richter@diakonie-biberach.de
 
Verband Katholisches Landvolk e.V. 
Fußwallfahrt vom Kloster Bonlanden über Berkheim nach Rot 
an der Rot, zurück über Eichenberg und Binnrot am Samstag, 
18. Juni 2022 um 6.00 Uhr. 
Kraft schöpfen aus dem Evangelium bei Bruder Klaus und anderen. 
Im Gehen sich selber wahrnehmen, die Schöpfung, die Kultur, 
den Geheimnisvollen.... 
06.00 Uhr  Aufbruch bei der Klosterkirche in 88450 Berk-

heim-Bonlanden über Berkheim, Zell nach Rot 
an der Rot. 

09.30 Uhr  Gottesdienst in der Klosterkirche St. Verena in 
Rot, 

Ca. 11.00 Uhr Rückweg über Mettenberg, Eichenberg, 
Ca. 14.00 Uhr Rückkehr in Bonlanden. 
Wegstrecke hin und zurück  20 km. 
Getränke und Vesper für unterwegs bitte mitnehmen. 
Anmeldung   und weitere Informationen: 
Landvolkpfarrer Paul Notz, Tel: 07354-9373660.
 
Verbraucherzentrale warnt: Telefonabzocke mit 
„Pflegeservice SMART“ 
Schweizer Firma zockt ältere Menschen am Telefon mit Pflege-
service ab
• „Pflegeservice Smart“ ruft ungewünscht bei älteren Menschen 

an, um kostenpflichtige Unterstützung in Pflegefragen anzubieten
• Nach Anruf folgt Rechnung über 129,00 Euro
• Firma hinter „Pflegeservice Smart“ ist keine Unbekannte
Der „Pflegeservice Smart“ der United Swiss Marketing AG ruft bei 
älteren Menschen an, verwickelt sie in Gespräche über häusliche 
Pflege, Pflegestufen und Beantragung von Betreuungsleistungen, 
bei denen der Pflegeservice Unterstützung leisten könne. Ein ak-
tueller Fall von Telefonabzocke, der besonders vulnerable Men-
schen im Visier hat, die sich oft nicht wehren können. 
Seit vergangener Woche mehren sich die Beschwerden von Ver-
braucher:innen über einen „Pflegeservice Smart“ der United Swiss 
Marketing AG, der ältere Menschen anruft, ihnen Beratungs-
dienstleistungen anbietet und vorgibt, sie dabei unterstützen zu 
wollen, die ihnen zustehenden Leistungen der Pflegekasse zu 
beantragen oder zu erhalten. Nach dem Telefonat kommt dann 
meist eine Rechnung über eine „Servicegebühr“ von 129,00 Euro. 
Alte Masche, neue Abzocke 
Doch weder wissen die Angerufenen, woher die Anrufer ihre Num-
mern haben, noch können sie sich daran erinnern, irgendeinen Ver-
trag abgeschlossen zu haben. „Woher die Anrufer die Nummern der 
Verbraucher:innen haben, ist uns auch nicht bekannt, es ist jedoch 
denkbar, dass Telefonbücher systematisch nach älter klingenden 
Vornamen durchforstet werden oder einfach Daten der anderen 
Abzockfirmen übernommen worden sind.“, sagt Gabi Bernhardt, 
Juristin bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. 
„Wer einen solchen Vertrag untergeschoben bekommen hat, sollte 
sich auf jeden Fall wehren, widersprechen, den angeblich geschlos-
senen Vertrag widerrufen und auf keinen Fall bezahlen“, so Bern-
hardt weiter. Auf der Website der Verbraucherzentrale Baden-Würt-
temberg finden betroffene Verbraucher:innen einen kostenlosen 
Musterbrief, um dem nicht gewünschten Vertrag zu widersprechen. 
„Bisher haben wir die Erfahrung gemacht, dass der Widerruf per 
Mail gut funktioniert hat“, erklärt Bernhardt weiter. Doch die Be-
troffenen hatten meist das Glück, Angehörige zu haben, die sich 

um die Angelegenheit gekümmert haben. Wer keine Verwandt-
schaft hat, die sich um den Widerruf kümmert, hat oft das Nach-
sehen, ist mit der Abzocke überfordert und bezahlt letztlich Geld 
für eine Dienstleistung, die nie gewollt war. 
Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg wird den „Pflege-
service Smart“ weiterhin im Auge behalten und rechtliche Schritte 
prüfen – zumal es sich bei der United Swiss Marketing AG um 
keine Unbekannte handelt. Unter derselben Geschäftsadresse 
firmieren ebenfalls die „Bonafair AG“ und die „Mönchshofer AG“ 
– Firmen in der Schweiz, die ebenfalls ungefragt bei älteren Men-
schen anrufen, sie in Gespräche verwickeln und dann Nahrungs-
ergänzungsmittel samt saftiger Rechnung schicken. 
Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der Dinge zum 
Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergibt.
 
Kampf gegen Ablenkung /  
Die Polizei musste jetzt viele Fahrende in der 
Region anzeigen und Unfälle aufnehmen. 
Die Polizei kontrolliert den Verkehr rund um die Uhr um gegen die 
Gefahren durch falsches Verhalten im Straßenverkehr vorzugehen. 
Das Polizeirevier Ulm-West stellte bei Kontrollen Anfang Juni fünf 
Verstöße wegen der Nutzung von Handys am Steuer fest. Gefahren 
waren Männer wie Frauen im Alter von 22 bis 36 Jahren. In Göppin-
gen fiel eine 39-Jährige auf, weil sie ebenfalls in diesem Zeitraum ihr 
Handy am Steuer benutzte, genau wie ein 59-Jähriger in Ebersbach. 
Auch die Polizei in Heidenheim zeigte einen 42-Jährigen an, weil er 
das Handy während der Fahrt nutzte. Mit allen Fahrern führte die 
Polizei belehrende Gespräche, sie sehen Bußgeldern entgegen. 
Die Polizei wies sie auch darauf hin, dass Ablenkung und Unacht-
samkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. 
Dies sah man beispielsweise in der Dietenheimer Straße in Il-
lerkirchberg. Dort fuhr am 01. Juni 2022, gegen 8.30 Uhr, eine 
40-Jährige wohl wegen Unachtsamkeit in das Auto einer 50-Jäh-
rigen. Diese erlitt dadurch leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt 
den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. 
Auch in Schelklingen und auf der A8 bei Gosbach kam es Anfang 
Juni zu Unfällen wegen Unachtsamkeit und Ablenkung. In beiden 
Fällen entstand Sachschaden. 
Deshalb: Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkung 
bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Wer als Fahrzeugführer 
ein Handy benutzt, muss wegen der Gefahren, die er dadurch 
verursacht, mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem 
Punkt im Zentralregister rechnen. Die Polizei appelliert dringend 
an die Fahrer das Telefon liegen zu lassen, auch wenn es klingelt. 
Bereits bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h steuern Fahrende 
ihr Fahrzeug an etwa drei Autolängen „blind“ vorbei. 
Auch Fußgänger und Radfahrer sollten sich nicht ablenken las-
sen. Nicht nur die Ablenkung durch das Smartphone ist gefähr-
lich: Auch das Aufheben von Dingen während der Autofahrt und 
ähnliches sollte vermieden werden oder die gedankliche Abwe-
senheit bei Stress oder durch einen Streit. 
Die Polizei gibt folgende Tipps gegen Ablenkung: 
-  Lassen Sie die Augen auf der Straße und die Gedanken beim 

Straßenverkehr. 
-  Sichern Sie Gegenstände vor der Fahrt, damit sie nicht vom 

Sitz rutschen. 
- Streitgespräche gehören nicht ins Auto. 
Tipp an die Beifahrer: 
Mund aufmachen! Sagen Sie dem Fahrer Ihre Bedenken, wenn er 
telefoniert oder mit dem Kopf woanders ist, und appellieren Sie 
an seine Verantwortung. Wer schweigt gefährdet nicht nur sich 
selbst und den Fahrer, sondern auch Dritte. 
Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen ha-
ben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter 
dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. 
Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um 
sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden. Weite-
re Tipps gibt die polizeiliche Prävention in Broschüren und unter 
0731/188-1444. Im Internet sind Informationen abrufbar unter 
- www.gib-acht-im-verkehr.de 
- www.polizei-beratung.de 
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Problem Nr. SH 0721

Doppelt gemoppelt? Vive la différence!
J. Suschkow, Geburtstagsturnier 2000
für A. Feoktistow zum 50., 2. Preis

Kontrolle:
Weiß (4) Kd3, Td8, Lh3, Sd5
Schwarz (3) Ke5, Bd4, f7
Weiß beginnt und setzt in sechs Zügen matt.

Geburtstags-, Jubiläums- und Gedenkturniere sind in 
der Welt des Schachs gang und gäbe, auch im Prob-
lemschach. In dieser luftigen Stellung geht es um die 
Doppelsetzung eines Motivs, fein ausdifferenziert 
durch die schwarzen Erwiderungen auf den zunächst 
rätselhaften Startzug.

Lösung: Schwarz droht mit 1...f5 ein Fluchtfeld auf e6 zu ergattern, deshalb ist es nicht abwe-
gig, den Läufer auf die sichere Seite zu bringen: 1.Lc8! (Zugzwang!). Nun hat der Bf7 die Wahl 
zwischen Einzel- und Doppelschritt, nur ein kleiner Unterschied für ihn, aber ein großer für den 
Lösungsverlauf. 1...f6 2.Kc4! (droht 3.Te8+ Kd6 4.Te6 matt) 2...Ke4! 3.Lg4! (fast ein kompletter 
Rückzug, der f3 deckt und 4.Te8 matt droht) 3...Ke5! 4.Te8+ Kd6 5.Lc8! Da war er schon einmal! 
(5.Te6+? Kd7!) Jetzt droht undeckbar: 6.Te6 matt. 1...f5 2.Td7!! (denn f5 ist ja blockiert – Zug-
zwang! 2.Kc4? droht zwar 3.Te8+, aber nach 2...Ke4! versperrt der Bf5 den Weg nach g4) 2...f4! 
(droht 3...Kf5; 2...Ke6? 3.Kxd4! f4 4.Ta7+ oder 4.Th7+ o.ä. 4...Kd6 5.Ta6 bzw. 5.Th6 matt) 3.Td8! (und 
wieder zurück – Zugzwang!) 3...f3 4.Kc4 droht undeckbar: 5.Te8+ Kd6 6.Te6 matt (4...Ke4? 5.Te8 
matt, denn f3 ist ja blockiert). Genial, wie der Bf7 die ein oder andere Seite hie und da stört! Vor al-
lem aber ging es dem Komponisten um die Hin- und Herbewegungen Lc8-g4-c8 und Td8-d7-d8.

Problem Nr. SH 0721

Doppelt gemoppelt? Vive la différence! 

J. Suschkow, Geburtstagsturnier 2000 
für A. Feoktistow zum 50., 2. Preis

Kontrolle: 
Weiß (4) Kd3, Td8, Lh3, Sd5
Schwarz (3) Ke5, Bd4, f7
Weiß beginnt und setzt in sechs Zügen matt. 

Geburtstags-, Jubiläums- und Gedenkturniere sind 
in der Welt des Schachs gang und gäbe, auch im 
Problemschach. In dieser luftigen Stellung geht es 
um die Doppelsetzung eines Motivs, fein ausdiffe-
renziert durch die schwarzen Erwiderungen auf 
den zunächst rätselhaften Startzug.

Lösung „SH 0721“: 
Schwarz droht mit 1...f5 ein Fluchtfeld auf e6 zu er-
gattern, deshalb ist es nicht abwegig, den Läufer 
auf die sichere Seite zu bringen: 1.Lc8! (Zug-
zwang!). Nun hat der Bf7 die Wahl zwischen Einzel- 
und Doppelschritt, nur ein kleiner Unterschied  
für ihn, aber ein großer für den Lösungsverlauf.  
1...f6 2.Kc4! (droht 3.Te8+ Kd6 4.Te6 matt) 2...Ke4! 
3.Lg4! (fast ein kompletter Rückzug, der f3 deckt 
und 4.Te8 matt droht) 3...Ke5! 4.Te8+ Kd6 5.Lc8! 
Da war er schon einmal! (5.Te6+? Kd7!) Jetzt droht 
undeckbar: 6.Te6 matt. 1...f5 2.Td7!! (denn f5 ist 
ja blockiert – Zugzwang! 2.Kc4? droht zwar 3.Te8+, 
aber nach 2...Ke4! versperrt der Bf5 den Weg nach 
g4) 2...f4! (droht 3...Kf5; 2...Ke6? 3.Kxd4! f4 4.Ta7+ 
oder 4.Th7+ o. ä. 4...Kd6 5.Ta6 bzw. 5.Th6 matt) 
3.Td8! (und wieder zurück – Zugzwang!) 3...f3 
4.Kc4 droht undeckbar: 5.Te8+ Kd6 6.Te6 matt 
(4...Ke4? 5.Te8 matt, denn f3 ist ja blockiert). Geni-
al, wie der Bf7 die ein oder andere Seite hie und da 
stört! Vor allem aber ging es dem Komponisten um 
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Lassen Sie Ihre Haustiere bei den heißen 
Temperaturen nicht im Auto zurück!

Denken Sie an Ihre Tiere!

Lösung:

          Ich habe          Ich habe
      mich beim       mich beim 
   Austragen 
  der Briefe 
 verlaufen. 
 Hilf mir, den 
  Weg vom Brief zum   Weg vom Brief zum 
     Postkasten zu finden!
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STELLENANGEBOTE

Birkenharder Straße 37
88447 Warthausen

Tel. 07351 80 27 58
Mobil 0170 203 01 98
E-Mail: kontakt@malerphilipp.de

- Malerarbeiten

- Tapezierarbeiten

- Fassadengestaltung

Veröffentlichen Sie jetzt Ihre Anzeige
auf unseren neuen Sonderseiten

um Ihr Unternehmen werbewirksam
zu präsentieren.

Interesse oder Fragen?
Rufen Sie uns einfach an: 07154 8222-70

Wir beraten Sie gerne!

Seit mehr als 60 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.

Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim · Telefon 07154 8222-70
Telefax 07154 8222-10 · anzeigen@duv-wagner.de · www.duv-wagner.de

Zeigen Sie Präsenz!

KW
 2

4/
25 IMMOBILIEN

St. Elisabeth-Stiftung

FACHKRAFT FÜR DIE

NACHTBEREITSCHAFT (m/w/d) 

Wohnen und Begleiten Ingerkingen in 
Ingerkingen, 7 - 25 %, unbefristet

www.menschlich-ehrlich.de

Wir freuen uns auf 

deine Bewerbung!

Haushaltshilfe
für Rentnerhaushalt in Oberhöfen wöchentlich ca. 2 Stunden ge-
sucht. Unsere Telefonnnummer: 07351/72006 Mobil: 0176/64473216

IMMOBILIEN VERKAUF

GESCHÄFTSANZEIGEN

Ihre Anzeige im Mitteilungsblatt
treffsicher – verbrauchernah – erfolgreich – preiswert!


